
Energiewerke Nord GmbH Rubenow, 22. Dezember 1999 

Gesarntbetriebsvereinbarung 3/2000 

Behandlung von Dienstreisezeiten in der EWN GmbH 

In Umsetzung des § 5 Nr. 8.2 und 8.3 MTV wird folgendes für alle Arbeitnehmer vereinbart: 

1 Dienstreisezeiten 

1.1 Reisezeiten innerhalb Ider dienstplanmäßigen Arbeitszeit gelten als Arbeitszeit. 

1.2 Reisezeiten an Arbeitstagen, die außerhalb der dienstplanmäßigen Arbeitszeit liegen, 
werden für jede volle Reisestunde mit 50 % der Stundenvergütung ab der ersten 
Stunde je Tag bezahlt, sofern sie zwei Stunden pro Tag überschreiten. 
Als Reisezeit gilt grundsätzlich die Zeit vom Verlassen der Wohnung bzw. der regel­
mäßigen Arbeitsstätte bis zur Rückkehr dorthin. 

1.3 Reisezeiten an Tagen, an denen der Arbeitnehmer dienstplanmäßig oder auf Grund 
gesetzlicher Regelungen nicht zu arbeiten hat, werden für jede volle Reisestunde mit 
50 % der Stundenvergütung, insgesamt jedoch höchstens mit dem Vierfachen der 
Stundenvergütung (8 Stunden), bezahlt. 

1.4 Die Bezahlungsregelungen nach 1.2 und 1.3 finden auf Reisezeiten für Veranstal­
tungen, die vom Arbeitgeber auf gesetzlicher Grundlage angeordnet werden, 
gleichermaßen Anwendung. 

Sie gelten nicht für sonstige Dienstreisen aus Anlass des Besuches von Lehrgängen, 
Schulungen, Einweisungen, Vortragsveranstaltungen, Messen, Fachtagungen 
(Fachkundeerhalt) und dergleichen, da in diesen Fällen die Belastung durch das 
besondere Eigeninteresse des Arbeitnehmers an der Veranstallungsteilnahme 
aufgewogen wird. 

2 Arbeitszeit 

2.1 Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme des 
Arbeitnehmers am auswärtigen Auftragsort als Arbeitszeit. Dabei wird mindestens die 
für den betreffenden Tag geltende dienstplanmäßige ArbeitszeiURegelarbeitszeit 
berücksichtigt. 

Arbeitszeit am Auftragsort über die dienstplanmäßige tägliche ArbeitszeiURegel­
arbeitszeit hinaus ist Mehrarbeit. 

Mehrarbeit aus Reisezeit entsteht nicht. 

2.2 Bei Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen, Einweisungen, Vortragsveranstaltungen, 
Messen, Fachtagungen (Fachkundeerhalt) und dergleichen wird 

- an dienstplanmäßigen Arbeitstagen unabhängig von der tatsächlichen Dauer der 
Veranstaltung die für diesen Tag geltende dienslplanmäßige ArbeitszeiURegel-
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arbeitszeit - ohne Ruhepausen - vergütet. 

- an Tagen, an denen der Arbeitnehmer dienstplanmäßig nicht zu arbeiten hat, 
100 % der Stundenvergütung - ohne Ruhepausen - für jede volle Slunde der dienst­
lichen Inanspruchnahme bezahlt, höchstens für die Dauer der üblichen dienslplan­
mäßigen täglichen Arbeitszeit (1/5 der tariflichen Wochenarbeitszeit). 
Die angefallenen Stunden sind im Arbeitsnachweis unter der Schlüsselnummer 74 
(Schulung/Qualifizierung) einzutragen. 

- keine Reisezeit nach Ziffer 1 vergütet. 

3 Abweichende Festlegungen fOr AT-Personal 

3.1 Für AT -Personal erfolgt eine Vergütung von Dienstreisezeiten analog Punkt 1.2 
jedoch nach dem Stundensatz der Gehaltsgruppe AT 1, Slufe 0, sofem in den 
Dienstverträgen eine Bindung an eine bestimmte Arbeitszeit vereinbart wurde. 

3.2 Für AT-Personal ist die Vergütung von Mehrarbeit ausgeschlossen. 

4 Abrechnung 

4.1 Die Abrechnung erfolgt auf dem Formular "Reisezeitenabrechnung" (Anlage 1 für 
Slandort Rubenow bzw. Anlage 2 für Standort Rheinsberg) und ist durch den 
zuständigen 

- Fachbereichs-/Hauptabteilungs- oder ProjekUeiter (Slandort Rubenow) 
- Ableilungsleiter (Standort Rheinsberg) 

durch Unterschriflsteistung zu bestätigen. Die genehmigte Reisemetdung (Antage 3) 
ist in Kopie als Anlage der Reisezeitenabrechnung beizufügen. 

4.2 Bei angefallener Mehrarbeit am Dienstreiseort ist das Formular "Abrechnung der 
Mehrarbeit" (Anlage 4) als Anlage der Reisezeitenabrechnung beizufügen. 

4.3 Die Ermittlung der Reisezeiten und die Vergütung erfolgt durch KPV bzw. P2K unter 
Verwendung des Formblattes "Reisezeitenvergütung" (Anlage 5). 

5 Schlussbestimmungen 

5.1 Diese Gesamtbetriebsvereinbarung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in Kraft. Mit 
gleichem Datum verliert die Gesamtbetriebsvereinbarung 01/94 vom 4. März 1994 
ihre Gültigkeit. 

Die Ansprüche auf Reisekostenvergütung gemäß "Reisekostenvergütung und 
Abrechnung" (OHB Teil 111, Kapitel 2.4) werden von dieser Regelung nicht berührt. 

5.2 Diese Gesamtbetriebsvereinbarung ist mit einer Frist von drei Monaten kündbar, ohne ���n zu entfalten. /\} � n . &rZ- \'� � (� . /JJV ,.t..;) ... l-
i' GeschäftsfOhrung Gesamtbetriebsrat 



Anlage 1 

Reisezeitenabrechnung (Rubenow) 

gemäß GBV 3/2000 "Behandlung von Dienstreisezeiten in der EWN GmbH"· 

von: ......................... . an: KPV 

I Name: 

I

PNR: 
Tel.-Nr.: 

Zutreffendes bille ankreuzen: 
Schicht 

r Normalschicht:T T unterbr. 2-Schichtsvstem: T T durchgeh. 3-Schichtsystem: AlBleiD 

1. Anreise 

Datum der Anreise: .......... ....................... 

Anreisezeit von: ... .... ..... .... . . . Uhr bis: . . .. . ...... . .. . . . . . . Uhr 

Arbeitszeit am 
Dienstreiseort' von: . .. . .. . . . . .. . ... ... Uhr bis: . ... ... ... . . .... . . . .  Uhr 

2. Abreise 

Datum der Abreise: ... .......................... .... 

Abreisezeit von: ................... Uhr bis: .................... Uhr 

Arbeitszeit am 
Dienstreiseort' von: ... ........ .... .. .. Uhr bis: .................... Uhr 

'Bei Arbeitszeit am Dienstreiseort über die dienstplanmAßig tägliche Arbeitszeit hinaus. ist ein 
bestätigter "Antrag auf Genehmigung von Mehrarbeit" als Anlage beizufügen. 

DalumlAntragsleller DatumlFachbereichs-. Hauptabteilullgs­
oder ProjekUeiter 



Anlage 2 

Reisezeitenabrechnung (Rheinsberg) 

gemäß GBV 3/2000 "Behandlung von Dienstreisezeiten in der EWN GmbH" 

von: ...•••...•.•.•••.•.•.•..•• an:P2K 

/Name: /PNR: 
Tel.-Nr.: 

Zutreffendes bille ankreuzen: 

Schicht 
I Nonnatschicht: I I durchgeh. 3-Schichtsystem: AIBIClo 

1. Anreise 

Datum der Anreise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .. 

Anreisezeit von: . , . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhr bis: . . . . .. . . ... . . .... . . .  Uhr 

Arbeitszeit am 
Dienstreiseort' von: ... . . . .  . .. . . . . . . . . .  Uhr bis: . . ....... .. . . . . . . . . . Uhr 

2. Abreise 

Datum der Abreise: ... . ... . . . . .. . . . ...... . . .. ....... 

Abreisezeit von: ,."" .. '"""" .. Uhr bis: .................... Uhr 

Arbeitszeit am 
Dienstreiseort' von: ................... Uhr bis: .................... Uhr 

'Bei Arbeitszeit am Dienstreiseort Ober die dienstplanmäßig tägliche Arbeitszeit hinaus. ist ein 
bestätigter "Antrag auf Genehmigung von Mehrarbeit" als Anlage beizufügen. 

Datum/Antragsteller Oalum/Ablellungstelter 



Name 

Bonkverblndung 
Inslftul: 

Firma 

Zweck 

MHreisende 

Ollenil. Ver1<ehrsmmel: 

o PKW der Flnns 

o Leihwagen' 

VorschuB DM: 

Abfehrt 

Datum 

Uhrzell 

Relsemeldungl-abrechnung 
Pers -Nr Koslenstelle/Aunrag.Nr 

Konto-Nr, 

Reiseziel, Zweck der Reise 

o 
o 
o 

O� 

Bohn 0 Flugzeug 

MnfoM Im PKW von 
Prlvol· PKW pol. I<Z 

von 

Unterschrin 

Dolum 

Rel.eko.ten.uf.tellun 

vor MKtemochl zuletzt 
onelchlo.und 

von (Londl Rllckk.hr 

1. orhon_ Fehr- und Flugkorten, HoIolgUlochotne eie.: 

Z. Solbol v .. euslegle Fehrtkoolen wte Flug, Behn, Bu .. TuleIe.: 

3. Koolen fOr elgenon PKW (l<JIomeIergeldl: 
(Anmeflrung� Jede Weg.hen unbedingt .ur 

der ROclrleHe lpezfflzleren,) 

4. Tegegeld 

Anzahl 

Anzohl 

Anzohl 

I. bem.chtungskosten (ohne FrOh.IUck) 

hmo'DM 

eosls fOr vollen Tegessolz = DM 

o'DM 

o'DM 

o'DM Summe DM 

Anzohl der NIchle ellekllv 

Beleg.Nr 

H.usruf 

BtZ 

Tog. 

An'ragsteller Relsegenehm�ung 

DM Bemerkungen 

Frühstücksa"lel' ' I DM 

(Anmerkung: Vermettl. Ube, FrbhalOc1r: mU •• en .ur dem Beleg enthallen sein.) 

•. Nebenkoslen 

(Anmemmg: Nebenkosten sind .uf., RDcbelf. tu apezlflzleren.) 

Unlerochrlft de. Rol.endon 

Datum 

KonlotKoolonert 

Sunme Relsekoslen 

Erh.lten. VorechU ... : 

zu tmplangon/zurllclaunhlon Summe 

Art (_Rene FIhr- und FJugk.�en. Holelgulscheine oIe.1 

'_ ........ 
-

Koolenol." 

Bolrog In Wot1en • • • 
.achllch �hllg rechnerische RlchllgkeR 

OberprOfI u. besllllgl: 
ongewlesen: 

Datum Unlel"lchrtn Datum Unlorochrtn Untorochrtn 

Dotum: OberwIe.enlgezohft: empfangen: 

Unt_ Unlorochrtn Dotum Unlenctmft 



DM 
zu Punk' 3: Wegstrecke mit eigenem PKW blw.lelhw�gen 

zu Punkt &: Neftnkosten (z B Gepäckaufbewahrung, ParkgebOtw, TelefongeblJhf eie) 

Bemerkungen (Insbesondere bei Abwelchung des latsllclllichen Relseablauf .. gegentJber der Rels.abmeldung): 



Abrechnung der Mehrarbeit 

Name, Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  " . . . . . . . .  StruktureinheiI: 

Personalnummer: .............. . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . .. , . , . . . . . .  

Schicht: neinl ja 

1. Mehr- und Feiertagsarbeit 

2. Wegezeit 

3. beantragte Gesamtstunden 

AlBlei D 

: - Dat um 

-vonIbis 

. -Wohnort . 

· ..... . .. ................... 

· . . . . . . . . . . . . . ...... ..... . . .  

· .......... ....... ......... 

4. FahrkostenzvlchvlS bei Mehrarbeit IV. der Rvhe bzw. Rvlbereltschall 

gefahrene Kilometer (Hln- und RUckfahrt) 

5. Begründung: 

Angaben vom Personalwesen Ober Arbeitszeiten (AZ) Vermerk: 

AZ am Mehrarbeitstag: 

AZ am folgenden AT: 

Anlage 4 

Energiewerke Nord GmbH 

= Stunden 

= Stunden 

. . . .. . ..... .. . . . . . . . . . . . . 

. ........... , • • . . . ......• 

= 

: 

········· .. '····11······ 

.. - ...... . . . . , . . ...... 

Datum Unterschri" Dalum Unlerschrift Datum Unlerschri" Dalum Unterschrift 
1. zu stAnd i ger Leiter 2 PlIP2/PJ J. Betriebsrat 4 Personalwesen 
beantraQt b •• läll.1 



Reisezeitenvergütung 

Name 
Vorname: 

PNR 
Struktur: 

Anlage 5 

Zu vergütende Reisezeit mit 50 % der Stundenvergütung für den 

.......................... mit . . . . .. . . . . . . . . . . . . ......... Stunden . 

.......................... mit ........................... Stunden. 

Ausgestellt Vergütung veranlasst 

Datum 

Unterschrift 
KPV/P2K KPV/P2K 
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